
6.  August  1968

Das  Steyrer  St3dtreeht

Das  heutige  Steyr  ist  keine  zufällige  Anhäufung  von  Menscpen  und

Häusern;  es  ist  der  gegenwärtige.  Stand  einer  -jahrhundertelangen

Entwick1't7ng,  die  auch  in  Zukunft  nicht  abgeschlossen  sein  wird

Bestimmend  für  das  Leben,in  der  Stadt  war  mt  jeher  das  geltende

Stadtrecht.  Eine  Betrachtung  unserer  jetzigen  demokratischen  Stadt

verfassung  des  Gemeindestatutes  wäre  daher  unvollständig,  wenn  man

nic.ht  ein  wenig  in  die  Vergangenheit  blicken  yLirde.  'Wir  werden  sehen

daß  sich-  vieles  geändert  hat,  we'sentliches,  aber,damals  wie  heute

'Wann  unsere  städtische  Gemeinschaft  genau  entstanden  ist  wiesen  wir

nicht.  Die  älteste  und  wertvollste  Urkunde  unseres  Stadtarchive.s

das  große  Privilegium  Herzog  Albrecht  I.  aus  dem  Jahre  1287,  .be

stätigt  der  Stadt  Steyr  .größtenteils  nur  aithergebrachte  Rechte

Privilegiums  vor':

Wie bekannt kommt uns eine nun %'hre  alte  Bestimmung dieses
"Wer  immer  teil  nirnrnt  an  der'  Freiheit  des  Handels

oder  der  Rechte  der  Stadt,  soll  auch  die  Sbürgerlichen  Lasten  mit  -

trag,en"  , Im Stadtstatut,  welches  bis  zum Jahre  1965  ge@olten  hat,

hieß'  es  ausdr'ücklich:  "Die  allgemeinen  Pflichten  der  Gemeindpmit  -

,er  sind  unter  anderem  die  verhältnismäßige  Teilnahme  an  den

Gemeindelasten!"  Wir  sehen  also  nicht  einmal  der  'Wortlaut  ist  be  -

sonders  verschieden.

Eine  andere  Bestimmung  befaßte  sich  mit  dem  Stadtrichter,  der  auch

der  städtischen  Verwalt'ung  vorstand  und  somit  im  heu,tigen  Sinne

als  Bürgerrneister  anzu-sehen  ist.  "Keinqp  soll-  den  Bürgern  zut'n  Stadt

richter  vorgesetzt  werden,  den  sie  nicht  selbst  aus  ihrer  Gemeinde

erwählen;  nur  bedarf  er  der  BestätigunB  des  Landesfü.rsten.  "  Das

Recht  der  freien  Wahl  unseres  Bürgermeisters  finden  wir  auch  im

heutigen  Gemeindestatut.  Er  bedarf  ,jetzt  allerdings  nicht  mehp  einer

Bestätigung  durch  den  Landeshauptmann,  seine  Wahl  ist  lediglich  an
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zuzeigen.  AuchVmufü'der  Bürgermeister  #  das  Gelöbnis  auf  die

Bundes-  und  Landesverfassung  in  die  Hand  des  Landeshauptmannes



Zu den vo.rdringlichstenl  Aufgaben  des Magistr'ates  zählte  im i3-.

bereits  die"Obsorge  fiir  alt.e',  arrne  oder  kranke  Bürger  der  Stadt.  a

Das  Bürgerspital  mi-t  seinen  zahlrei-chen  Stiftungen  vurde  von  dem

Spitalverwalter,  einem  Rat,smitglied-,  verwaltet.-

- Der  urspjüngliche  von  der  Bürgerschaft  gewählte,  sechsköpffge,

oder  alte  Rat  mußte  mit  VergrößerunB  der  Stadt  durch  einen  äußeren

ode"lr' jungen  Rat  e'rgänzt  werden-,-  Vorers't  erfolgte.  die  '0ahl  %jährli.ch,

später ,j'edoch al.le zwe,4l,,\Ia(h:r4e.,um  die Kosteri, die mit dem Wahlvorgan@
durch  die  Bewirtung  undp(dÖs  Lan'deshauptmannes  verbunden  waren,  rticht

alle  Jahre  aufbringen  zu mii3sen.  Die  Repräsentation  verursachte  auch

unseren  Vorgängern  bereits  rnanche  Sorge,

Im  Stadtarchiv  firfden  wir  genaue  Börichte  über  diese  Wahlen,  iiber

die  Wahlordnungen  und  aber  auch  über  die  Rechnungen,  di.e  dabei  ent  -

standen  sind.  Es  i.üt  eine  wahhe  Fundgrube  und  nicht  zu  Unrecht  wird

es  als'  eines  der-michhaltigsten  städtischen  Archive  Österreichs  be  -

zeichnet.

Ein  besonderer  Markstein  in  der  Geschichte  unserer  Stadtverf'assungen

ist  aas  Jahr  11+99;  -Kaiser  Maximilian  I.,  der  öftet's  in  Steyr  weilt'e'

gewährte  der  Stadt  das  R@cht  in  Ansehu.ng  der  getreuen  Dienste  einen

Bürge?mei.ster  zu  wählen.  Dieser  übernahm  den  verwaitungsmäßigen  Töil

der  Aufga.ben  des  Staatrichters,  der  sich  damit  nur  mehr  auf'  die  Ge-

richtsbarkeit  beschränken  rnußte.  Der  Bür(germeister  vertrat  auch  von
&P  P:ttiLr;ä/L  1(»«  o

diesern  Zeitpunkt  an  diö  Stadt  nach  außen.  Er  wurde  mit  Stimmzetteln

von  den  RatsmAliedern  gewählt.  Fiir  die  Wahl  mußte  vorher  die  Be  -

willigung  des  Landesfürsten  eingeholt  werden.  Der  erste  auf  diese

Art  gewäälte  Bürgerme8sterwar  Kaspar  Flä:«arn.  Zu dieser  Zeit  wurde

auch  das  Stadtgebiet  in  Viertel  geteilt,  es  gab  deren  sechze'hn.

Vom  Rat  wurde  für  jeden  dieser  -Abschnitte  ein  Viertelmeister  bestellt

der  die  Einwohnerbewegung,  die  Sauberkeit  auf  den  Straßen  und  alle

s,onstigen  bedeutenden  Vorgänge  iiberwachen  mußte,  Die  Viertel@eister

waren  auch  afür,die  Einhaltungen  der  Anordnungen  des  Magistrates  ver'-

antwortlich.

Darn(,31s  kümmerte  sich  die  Gemeinde  bereits  um die  Trink-  und  Nutzwasser-

versorgung.  Vom Rat wurde  ein,  eige4ner  B::unnenmeister  bestellt.



Auch  ein  Stadtphysiktxs  wurde-  vom  Magist:rat  ernannt,  dem  d-as  Ge  -

sundheitswesen  unterstand.  Der  Schulinspektgr  überwachtep,  4en  durch
eine  Schulordnung  geregelten  Unterrichtsbetrieb  in  den  s'tädtischen

Sehulen.,  Ein  Stadtmusikus  hatte  die  StadtkBpelle  zu  betreuen.  158!-L
wurde  die  erste  Stadtbücherei  eingerichtet.  Subventionen  an  Gelehrte

und  Künstler  wurden  damals  bereits  verge'ben,  wir  finden  laufend

Aufzeichnungen  darüber  in  den  Ratprotokollen.

Selbstverständlich  verursachten  Kriege,  Besatzungen,  Bauernaufstände,

Glaubenskämpfe  kurzweilige  Unterbrechung  der  Au-sLibung  der  Bürger  -

rechte.  Aber  sie  wurden  schnell  imu'ier  wieder  hergestellt.  Die  Bürger  -

schaft  verstand  es  imrner  wieder  die  Freiheit  der  Gemeinde  zu  wahren,

Eine  be-sondere  Bewährungsprobe  brachte  die  silberarme  Zeit  zu  Beginn

des  17.'Jahrhunderts.  1628  'wurden  in  den  Stadtbüchern  die,  enorme

Schuldenlast  von  1 . 132.  OOO Gulden  aus,gewiesen.  1633  war  nicht  einrnal

das  Geld  für  die  Bgsoldung  des  Stadtsehreibers,  gleichzusetzen  unserem

Magistratsdirektor,  vorh3nden.  300  Jahre  später  in  den  30er  Jahren

war  es  fast  ebenso.  Damals  wurde  der  Monatsge"halt  in  zwei  bis  drei

Raten  ausbezahlt.

gab  es  bereit;s  säumige  Gemeinderäte.  1680  wurde

Geldbüchse  aufgestellt,  Räte  die  sich  um

mußten.  10  Kreu')fzer  Strafe  zahlen.  Wer

Auch  im  17.  Jahrhdt

deshalb  im  Sitz:ungssaal  eine

eine  halb-e  Stunde  verspäteten

iibetyhaupt  o'i;'xne Grund  fern  blieb,  zahlte  das  nächste  Mal  30 Kreu,@zer
Nach  einigen  Jahr,en  ließ  man  jedo,ch  di-ese  Einrichtung  wieder  fallen

Wenn  wir  heute  von  der  Steyrer  Bür,gerschaft  sprechen,  so  meinen  wir

alle  Steyrer,  ohne  Unterschied  ihres  Berufsstandes,  ihrer  Religion

und  $1.,  sie  müssen  lediglich  nach  der  Statutargemeindenwahlordnung

wahlberechtigt  sein.  Die  Bürger  früherer  Jahrhunderte  waren  etwas

ganz  anderes.  Sie  waren  eine  privili@ierte  Schichte  und  nur  sie  übten
die  Rechte  und  die  Ämter,  die  ich  vorhin  kurz  andeutete,  aus.  Wer

in  Steyr  Bürger  werden  wollte,  mußte  einige  Voraussetzungen  erfiillen,

so  war  vorgeschrieben,  eheliche  Geburt,  e:in  Lehrbrief  über  den  er  -

lernten  Beruf,  die  Bestätigung  über  die  G1aubenszugehörigkeit,  Beicht  -

zettel  genügte,  der  Ehestand  und  ein  Haus  im  Burgfried.  Zu  den  biir  -

gerlichen  Pflrchten  zählte  aber  auch  der  Wehr-  und  Wachdienst.  Es

mußte  deshalb  Muskete  oder  Säbel  vorgewiese'n  werden  und  hatte  der

Bürger  an  den  SchießLibungen  im  Stadtgraben  teilzunehnen.  Im  F € verwehr  -



d-ienst  mußte  er  die  A.nschaffung  -von  Hands:pritzen  und  dgl.  nachweisen.

Ein  Bür  ereid  war  zu  .je.isten  und  das  Biirgergeld  bei  Neuverlöihungen

zu  bezah-len.

Die  Masse  de':  iibri@en  Bewohner  uns@rer  Stadt  war  aan.der  politischen

Wi11e'r4sb'i1dung  aber  auch  an den  politischen  Rechten  nicht  beteiligt

Auch  -die  soziale  Lage  war  zum T'eil  sehr  schle-cht  und  zälilten  4ie

Bettler  zu  einer  alltäglichen  Ersche.inung.  Eirr,  vom  Rat  bestellter

Bettelrichter  überwachte  diese  bedauernswerten  kienschen.  Die  zum

Betteln  befu.gten  Personen  erhielten  ein  Sc-hild  aus  Blech  mit  einem

eingesehlagenen  Steyrer  Pgnther.  Die  Eleqdzeche  war  eine  karitative

Vereinigung,  die  sich  um  arme  Leute,  -die  nicht  Bürger  waren,  kiim

merte.

-Unter  Kaiser  Josef  II.  -verlor'auöh  Steyr-  sdine  Privilegien  durch

Auflösung  der  alten  Stadtverfassung,  Es  karn  zur  Einführung  eines

juridis-chen  Magjstrates,  An  der-  Spitz'e  der  Gemeinde  standen  gepriifte

Juris't'en,"  so  det'  Bürge'rmeister,  vier  Räte  und  zwei  Sekretäre.  Der

erste  Biirgermeister,  der  von  'der  Bürgerschaft  auf  diese  Art  gewählt

wur.de,  wenn  man  überhaupt  noch  von  freien  ,Wahlen  s'prechÖn  Rann,

war.  Dr.  Silvester  von  Paumgarten.  In  der  Folge  blieb  die  Stelle  des

Bür'gerineisters  9  Jahre  iiberhaupt  unbesetzt.  Scheinbar  hatte  die

Bürgerschaft  wenig  Interesse  daran*  Alle  Bem.ühungen  in  Steyr  wiaierum

.iinen  bürg,erlichen  Magistrat  zu bekomrnen  schlugen  fehl.  Aber  die

n'eue  Zeit  ließ  sich  nicht  aufhalten.  Die  Industz'-ia1isierun.g  nahm

immer  mehr'  zu,  Das  Gewerbe  entförnte  sich  von  den  mittelalterlichen

Formen  der  -ZLinfte,  Berufsschulen  wur.den  gegriindet,  Ausstellungs  -

und  Absat.zgenossenschaften  gebildet.  Eine  bewuf3te  Bürgerschaft  unserer

Stadt  wuchs  von  neuem  ueran.

Das  Revolutions  jahr  18+8  brachte  eine  eritscheidende  Wendun,o,.  Das

provisorische  Gemeindegesetz  von  181+9  stellte  eindeut.ig  fest

Grundfe.ste  des  freien  Staates  ist  die  freie  Gemeinde

Am  1l November  185.0  'erhielt  Steyr  eine  neue  Gemeindeordnung.  Der  aus

30 Mitgliedern  bestehende  Gemeinderat  wurde  wiederum  g;ewählt.  Damals

-unterstand  allerdings  noch  die  ehemals  freie  landesfiirstliche  Stadt

Steyr'  der  k,  u,  k,  Bezirkshauptmannschaft.  Um  1860  wurde  jedoch  das

Gemein-destatut  SO  geändert,  daß  sich  Steyr  zur  autonomen  Stadt,'  die
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es'/friiher  gewesen  ist,  die  es  heute  noch  ist,  entwickeln  konnte.  "IM

Reichsgemeindegestz  vom  Jahre  1862  wurde  das  Recht  auf  Selbstver  -

awaltun  neu  festgelegt.  Mit  ,der  neuen  Bundesverf.gssung  1929  und  dern

Verfassungsübergangsgesetz  1920  wurden  diese  Bestimmungen  unter  dem.

Schutz  der  Verfassung  gestellt,  sodaß  sie  durch  Landesgesetze  oder

einfache  Bundesgesetze  nicht  mehr  geändert  werden  können.  Der  ver  -

fassungsmäßige  Bestand  unserer  Re'publik  ist  daher  nhne  freie  Gemeinde

undenkbar  und  mitihr  sinnvoll  "Verbunden.

Um  die  Jahrhundertwende  schreitet  die

unaufhaltsam  vorwärts.  Das  Wahlrecht

1907  alle  männlichen  Staatsbürger  ab

waren.  Die  Bundesverfassung 1920  bestirnmte,  daß  für  die  'WHhlen  in

die  Gemeindevertretung  die  Bestimmungen  nicht  enger  gezögen  werden

diir:fen,  als  fiir  die  National:ratwah1ordnungen.  Somit'  sind  auch  die

Fra.uen  in  unserer  Gemeinde  wahlberechtigt

demokratische  Entwicklung

wurde  irmner  allgenieiner,  Bis

dem  211.  Lebensjahr  wahlberechtigt

letzten  Jahrzehnten:

den  Unterschied  "Gemeindebürger,"

und  "Gemeindegenossen",

ihren  'ordentlichen  Wohn  -

Nun  noch  kurz  die  Entwicklung  ina  den

Das  Gerneindestatut  1920  konnte  noch

das  sind  die  in  Steyr  Hei.matberec'htigten

welche  nicht  Heima-tberechtigt  sind,  aber

sitz  in  S-teyr  haben.  Urn  als  Zuagraster  vorzeitig  Gerneindebürger  zu

werden.  mußte  rnän  eine  zwischen

.bezahlen}  Jeder  in  die

Amt  annehmen.  auch  hiefür

I'axe  zwischen  hundert  und  zweinundert  Kronen

Gemeindevertretung  ,gewählte,Biirger  rnußte

men.  auch  hiefür  war  die  Geldbuße  vondamals.  dieses

Bestätigung.  Die  Geschäfts

wurde  ausdriieklich  b'estimmt

Wahl  des  BLirgermei-sters  unterlag  keiner

und  Verhandlungssprache  war  deutsch,  das

Die  Stadtverfassung  1930  prachte  wiederum  neue  demokratische  Errungen

schaften.  Sie  wurde  nach  dern  2.  Weltkrieg  1946  wieder  in  Kraft  gesetzt

und  galt  bis  31.  Dezember  1965.  Auf  sie  werde  ich  dann  noch  ga:nz

kurz  zuriiakikommen

Das  Jahr  193!+  brachte  einen  uns  allen  noch  in  Erinnerung  befindlichen

Eingriff'  in  die  demokratische  Grneindeautonomie.  Durch  Verordnung  des

Landdshauptmannes  vom  19.  März  1934  wurde  die  (rerneindevertretung  auf  -

gelös"t  und  ein  Regierungskomxni,ssär



die  Geschäfte  der  Stadt  üxf';illle.  Ihm  zur

sieben  Personen.  die  er  selbst  bestellte

Titel  Stadtrat  ware.n  aber  von  einer  echten

tretung  weit entfernt.

Seite  stand  ein  Beirat  von

Die  Beiräte  fiihrten  zwar  den

freigewählten  Gemeinidev@r  -

Auch  das  neue  Stadtrecht

Zeitabschnitten  der  fast

meindevertretung  ähnlich

Der  Gemeinderat-.  also unser  heutiger

allen  Gemeindebüjgern  in  Ausiibung  de-s-
r

geheimen  Wahlrechtes  gewählt;  die  21*

Gemeinschaf  t-en  und  Beruf  sstände.  Die

wieder

konnte

seines

freien-

der  1andesunmiti;e1baren  Stadt  Steyr  vom

Rückschritt  dar,  wie  er nur  i,n ga4z  wenigen

700aJahre  31ten  Greschichte  der  Steyrer  Ge  -

zu  finden  ist  =

der  ausdrücklichen  Bestätigung

den  Bürgermeister  jederzeit

Amtes  entheben.  Von  der

Staates  ist  nicht'  mehr

durch  Widerruf  der  W,ahlbestätigung

freien  Gemeinde,  als  Grundfeste  des

viel  übrig  geblieben.

Gemeinderat  wurden  nicht   von

allgemeinen,  gleichen  und

Mitglieder  entsandten'  kulturelle

Wahl  des  Bürgermeisters  bedurfte

des  Landeshauptmannesr.  Dieser

Auch  in der  Zeii;  VOn 1938 bis  191+."5 ,g4b es keine  freien  Gemeindeein-

richtungen.  Die  deutsche  Gemeindeordnung  bescherte  uns  zwar  einen

Oberbürgermeister,  aeinen  Stadtkreis,  die  Mitglieder  der  Gemeindever-

tretung  wurden  jedoch-ausschließ1ich  von der  NSdAP.ernannt  und  j@de

Sel'fütverwaltung  au.s,geschaltet.  Nach  191+5 wurde  als  erstes  sofort

eine demokratische  Gemeindeverwaltung  erricht-et.  Waren di-e rt'ch6i4en
Voraaussetzungen'auch  nicht  immer  klar,  tatsächlich  entstand  trotz

Besetzung  sofort  ein  fre'ies  Gemeinwesen.  Diesen  gordischen  Knoten

der  Rechtsunqic'herheit  durchschlug  dann  ein  Landesgeset.z  ixn  Jahre

1948,  womit  das  Gerneindestatut  1930  rückwirkend  mit  1,  1 19!+6  wiedör

in  Kraft  gesetzt  wurde.  Auch  alle  vor  dem  1.  1.  19k6  dem  Gemeindesta

tut  entsprechenden  Verfiigungen  wurden  nachträglich  sanktioniert./Für

unsere  St,adt  von  Bedeutung  :wurde  ein  Landesgesetz  aus  dem Jahre   19'!+8

in  dem beschlossen  wurde,  die  strittigen  Katastralgemeinden  Hinterber

und  Hamer,  also  Münichholz,  als  Bestandteil  der  Stadt  in  das  Ge

meindestatut  auffünehmen,  Dieses  Landesgesetz  stand

Widerspruch  zu  dem  am  1.  Mai  19!+5

gesetz,  in  derrl  die  staatliche  Landes  -  und  Gemeindesouveränität  in  den

Grenzen  von  1938  bestätigt  wurde,  1938  gehörte  allerdings  Münichholz

noch  zur  Gerneinde  Behamberg,  Sicherlin0  gin,g  es  191+5 nur  darum

allerdings  in

beechlossenen  Verfassun,zsübqr1eitun@s  -



in  Prinzip  den  Bestand  unserer  Republik.,  unserer  Bunde,sländer  und

Gemeir>den  zu  sichern.  An so kleine  Korrekturen  hat  man  nicht  gedacht

ES  war  jedoch  ein.  langes  Tauziehen  zwischen  Oberösterreich  und

Niederösterreich  im  Gange,  bis  endlich  -durch  korrespondiefende  Ge

setzte  im  Jahre  1958  Miinichholz  endgültig,  auch  rechtlich  gesehen

zu  Steyr  gekommen  ist.  Das  Lan-d  Oberösterre,ich  mußtp  dafür  an

Niederösterreich  25 Millionen  S-chilling  bezahlen,  ein  Kaufpreis

der  vom ehen'ialigen  Landesr,@t  Miillner  verlangt  wurde

Der  letzt@  Akt  in  der  Verf'assung  unserer  Stadt  wurde  1965  gesetzt

Eine  Verfassungsgesetznove11e  beschlossen  vorn  Nationalrat  änderte

die  rechtliche  Stellun,g  der  Gemeinden  innerhäb  der  VerfBssung.  Sie

vereinheitlicht'e  vor  allem  die  yepschiedene.n  Gemeindetypen,  nahm

jedoch  auf  die  Städte  mit  eigenem  St.atut  besonders  Rücksicht.  Auf

Grund  dessena  wurde  dann  ein  Landes,gesetz  am 1-. -Dezember  1965  erlassen

mit  dem  ein  Sf;'atut  für  die  Stadt-  Steyr  neu  festgelegt  wurde.  Dieses

S'tatut  ist  fast  gleichlautend  mit  dem  Statut  der  Stadt  Wels,'  Wels

wurde  daxnals  erst  eine  Stadt  mit  eigenem  Statui;  und  war  bis  zu  diesem

Zeitpuhkt  der  Bezir'k'shauptmannschaft  Wels  unterstellt.  Während  dieses

neue  Gemeindestatut  für  'Wels  natiirlich  größere  Selbstständigkeit

gesetznovelle  in  der  Regel  den  Gemeinden  mehr  S-elb-etHnrli,,zJ

garantierte,  brachte  dieses  neue  Gemeindestatut  fiir  dip  Stadt  Steyr

keine  Vorteile,  Vielleicht  war  auch  unsere  Gemeindevertretung  hier

etwas  zu  beschei'den  in  ihren  Forderungen,  denn  das  neue  Gemeindestatut

schrän.kte  unsere  Souveränität  vor  aljem  in  rechtlicher  Beziehung

s  ein.  Hiezu  nur  einige  Beispiele:  Unser  selbstständige  Ver

ordnungsrecht,  nämlich  - im  eigenen  Wirkungsbereich  verbindliche

allgemein  gültige  Anordnurigen  zu  erlassen,  wurde  dahingehend  ei-ng-e-

schränkt,  daß  diese  Verordnung,en  nunmehr  'von  der  L,andesregierung  ge

priift  und  auch  -aufgehoben  werden  können,  Weiters  ist  es  möglich

gegen  Bescheide  der  Gemeinde  ae  im  eigenen  'Wirkunsbere'ich  die

Vorstellung  an  der  Amt  der  OÖ.' Landesregierung  zu  erheben,  wir  sind

dann  an  die  Entscheidung  und  die  Rechtsansicht  der  OÖ,  Landesregierung

gebupden.  Ein  weiterey  entscheidendes  Recht  des  Landes  wurde  vö'fügt

im % 69 des Statutes,  näinlich,  daß die  Landesregierung  b@rechtigt

ist,  bei  Untätigkeit  der  Stadtselbst  Maßnahmen  zu  treffen,  also  ein

zugreifen.  Dies  ist  allerdings  nur  möglich  zur  Herstellung  des  ge

setzrnäßigen  Zustandes  und  zur  Beseitung  von  des  Leben  oder  d.ie  Gesund-



heit  vön  Menschen  gefährdeten  Niißständen  oder  zur  Abwehr  schwer'er

vo1kswirtsachaft1icher  Schäden;  tzotzdem  ist  es  ein  Eingreifen  in  die

Gemeindeautonomie4der  freien  Stadt  Steyr.  Sicherlich  darf  rnan diese
Auto.nomie  nicht  überschätzen,  denn  vor  allem  hängt  doch  unsere  finam

zielle  Grun"dlage  weitgea3hendst  von  d@n  Bundes  - und Landesgesetzen  ab
g-ej  ohne  entsprechende  Geldmittelvder  'Wert  einer  Autonomie  sehr  ge

ES  würde  zweifellos  zu  weit  fiihren,irn  Rahmen  unserer  abendlichen

Vortrf'ge  dieses  Gemeindestatut  nun  im  einzelnen  durchzubesprechen,

Ich  werde  daher  nur  ganz  kurz  die  Bestirnmungen  über  unseren  Gemeinde  -

rat,  übe'r  den  Stadtsenat,  Liber  den  Bürgermeister  darlegen,  Sie  jedoch

dann  bitten,  f,lls  gie  Anfragen  haben,  diese  an  mich  in  der  Biskussion

zu  stellen.  und  ich  'merde  versuchen,  sie  zu  beantworten.  Auch  kann  ich

bei  bestem  Willen  nicht  wissen,  was  Sie  besonders  an  diesem  Gemeinde  -

statut  interessiert,  ich  stehe  rnittendrin  und  habe  natüralich  eine

andere  Auffassung  darüber,  wie  Sie  als  Außenstehende,  die  viellei'cht  die

Gemeindearbeit  viel  kritischer  und  mit  Abstand  beurteilen.

Unser  Getneinderat  besteht  aus  36 Mitgliedern,  diepnach  d-em S.tatutar
gemeindewahlrecht  gewählt  werden  und  zwar  von  jödem  in  Steyr  an

sässigen  Wahlberechtigten,  Aus  der  Mitte  .dieser  36- 'Gemeinderäte  wird

in  der  konstituierenden  Si..tzun@  der  Bür,germeister  ,gewähl't;  iIir Gültigkeit
der  'Wahl  ist  me.hr als  die  Hälfte  der  abgegebenen  5
Erhält  keiner  der  Kandidaten  mehr  als  die  i te  der  abgegebenen

Stimrnen,  findet  ein  zweitqr  Wahlganatt,  bei  dem  nur  die  peiden

en  notwendig.

Mifglieder  des  Gemeinderate,Gählt  werden  können,  die  irn  ersten

'Wahlgang  die  meistq  -S'Gmmen  erhalten  habeni  B.ei  Stimmengleichheit  bei

dieser  engg  Wahl  gilt  jenes  Mi-glied  gewählt,  dessen  'Wahlpartei  bei

der  Gömeinderatswahl  die  größte  Stimrnenanzahl  erh  - t,/  Die
Funktionsperiode  des  Bürgermeisters  ist  ebenso  lang,  wie  die  des

Gemeinderates.  Der  Gemeinderat  bestimrnt  auch  die  Anzahl  der  Stadträtö

in  den  vergangenen  Perioden  hatten  wir  zyölf  Stadträte,  derzeit  wurde

die  Zahl  auf  neun  beschränkt.  Die  Stadträte  selbst  werden  zwar  auch

ii  Gemeinderät  gewählt,  jedoch  jeweils  nur  von  der  nozinierenden  Wahl
partei.  Die  Zusamn'iensetzung  des  Stadtsenates  geht  ebenfalls  nach  der

Verhä1tnismäßgkeit,'so  werden  also  die  sieben  Stadträte  der  SPÖ von

!+ 7S  6 -e ä-en  gew- , -w rend  die  zwei-  Sta-dträ-te  der  ÖVP
von  den  neun  ÖVP-Gmeinderäten  gewählt  werden.  Da  hai  also  die  aridere

Partei  nichts  dreinzureden.  Das  ist  ein  Novum,,  das  gab  es  in  den



friiheren  Gemeindestatuten  nicht*  'Während  ein  Gemeinder,3,t  nicht  das

Vertrauen  seiner  Wahlpartei  besitzen  muß,  es  könnte  theoretisch

wilde  Gemeinderäte  geben,  die  sich  von  ihrer  Wahlpartei  distanzieren

innerhalb  der  6 Jahre,  ben§tigt  der  Stadtrat  das  Vertrauqn  seiner

Partei,  d,  h.  also  seine  Partei  könnte  'ihn  im  G,emeinderat  abberufen,

und  zwar  im  'Wege  eines  Mißtrauensantrags.  FUr  die  Bürgermeister  -

Stellvprtreter,  die  in'  der  Zahl  der  neuen  Stadträte  ebenso  enthalten

sind,  wie der Bürgermeister  selbstlgelten  die g1eic5en-'Wah1moduali -
täten  wie  für  die  Stadträte.  Vielfach  in  der  Bevölkerung  mißver  -

s-tanden  und  auch  falsch  eingeschätzt  werde.n  die  Funktionärsbe'züge.

Man  braucht  es  ja  nicht  unbedingt  an  die  große  Glocke  zu  hängen,

aber  da  es  sich  sowieso  um eine  Verord3nung  des  Gemeinderates  handelt,

kann  rnan  ruhig  offen  darüber  sprechen.  Die  Mitglieder  des Gemeinderates

haben  Anspruch  auf  eine  monatliche  Aufwandsentschädigung.  Diese

beträgt  derzeit  Diir  einen  Gerneinderat  b'ei  uns  S  .!??t"-Auf  die  Auf-

wandsentschädigung  kann  nicht  verzichtet  werden,  da-s  wurde  audriick  -

lich  im  Gemeindestatut  festgelegt.  Der  Bürgermeister,  die  BLirger  -

meister-Ste11vertreter  und  die  Stadträte  erhalten  an  Stelle  dieser

Aufwan<isentschädi@ung  Funktionsbezüge,  die  nach  einem  bestirnrnten

Schliissel  von  den  Beziigendes  Landeslarauptmannes  her  berechnet  werden,

Beamtenschema  gebundenD'iese  Bezüge  des  Landeshauptma3nnes  rid  dn das

und  werden  daher  auch  valorisi-ert.  De-rzeit  erhält

billigste  Gen'ieindevertretung,  also  die  Bezüge  unserer  Funktionäre

liegen  weit  unter  dem  österreichischen  Durchschnitt,  sie  bet-ra;gen

z,  B.  in  Wels  bei  den  Stadträten  mehr  als  das  Doppelte,  bei  den

Biirgermeister-Stellvertreter  um rund  50 % rnehr  .und auch  die  Gerneinde

unser  Biirgermeister

(, 1<  1,
,  und  die

räte  erhalten  um rund  S 150,  -  -  mehr,  'Während  unsere  Gemeindeyertretung

monatlich  rugd  S  60.000,  -  -  kostet,  sind  die  Kosten  der  Welser  Ge  -

meindevertretung  8@  S s7.ooo,  --,  Wie gesagt  die  Gebühren  sind  ver  -

änderlich,  da  sie  rriit  den  Beamtengehältern  -  avalorisier't  und-allen  -

falls  auch  erhöht  werden.  Der  BLirgermeister  und  die  S.tadträte  sind

nach dem 'neuen Statut  auch pensionsberechtet,  Die Mod@alitäten  dieser
Pensionsberechtigung  werden  derzeit  noch  festgelegt,  wir  haben  einen

sehr  eingeschränkten  Entwurdf  der  Landesregierung  vorge%t,  der  wurde

,jedoch  nicht  angenommen,  sodaß  also  hier  noch.  Verhandlungen  statt  -



.finden  müssen.  Se-it  neuem  mu4?uch  unse'r  Biirgermeister,  die  Bürger  -

meiste:t'-Stellvertreter  und  die  Stadträte  ihre  Gebühren

Das  hat.  nichts  mit-  der Politikersteuer  zu  tun,  die  ist

kommen  unabhängig,  denn  die  Gemeindefunktionäre  haben

keine  Steuerfreiheit  genossen, nur  wurden  die  Steuern

me.ister  und  den  beiden  Büvgermeister-Stel.jvertretern

'S'Q.gemeind-e  S.teyr  bezahlt,  Wenn  mano  diese

hieb  sieht,  könnte  man  leicht  dama,go,gisehe

es  ist  jedoch  die  zeitliGhe.  und  arbeitsmäßige

der  es  ehrlich  tnBiBt,  nicht

versteuern*

davon  voll-

bisher  auch

vorn  Bürger-,

bislang  von  der

Gebühren  so  auf  An  -

Äußdrungen  darüber  rnachen,

Belastung  eines  Ge  -

zu  unterschätzen.

Bürgermeipt  er-Stel  1ver  tret  er miissen  den

ab-einer  Funktionsperiode

Verpfl'ichtungen  ergibt  na  -

me  inde  funkti  onärs,

Überhaupt  Bürgermeister  und

gr,ößtenteil  ihres  Pri.vat1ebenswährend

schreiben.  Eine  Reihe  von  repräsentativen

tiirlich  weitere-  zusätzliche  Ausg,aben.,  die

nicht  hat.  Die  Stadträte  erhäten  alle  ein

dami  t  i  st  Sehr

S "6()'Q, - - eines

ein  norrnaler  Staatsbürger

bestimmtes  Ressort.  auch

viel  Zeit  -  und  Arbeitsaufwand  verbunden.  Mit  d.en

Gemeinderates  kann  man  überhgupt  keine,weiten  Sprünge

machen,  wenn  man noch  dazu  bede'nkt,  daß  A  ein  gewisser  Teil  an die

Parteien  bzw.  an  die  einzelnen  Fr,,ktionen  außerdem  noch  abgeliefert

werden  mtzß.  Ich  glaube  der  Hauptgrund  des  unwillens  bzw.  der  Falsch-

meinungen  die  in  der  Bevölkerung  entstanden  sind,  liegt

man bis.her  irmner  ängstlich  vermieden  hat.,  die  Höhe  4ieser

bzw.  die  Tatsache  deff  Bezüge  überhaupt  bekanntzugeben.  Es  wurde

immer  mehr  oder  minder  geheim  und  vertraulich  behandelt,  was  zweifel

10S  einen  sehr  großen  Fehle-r  d@rstellt.  Es  wa.r natürlich  auch  falsch

wenn  mancher  Politiker  in  seinen  persönlic'hen  Be.g5nungp.n  mj,.t der

Wählerschaft  seine  Uneigennützigkeit  zu  sehr  hervorstric5;  dies'=  ist

dar,in,  daß

Gebüren

Damit  habe  ieh  aber  auch  n'ieine  ganz  kurzen  Bemerkungen  zum  neuen

Statut  bereits  abgeschlossen  und  bin  aber  sehr  gerne  bereit4  i'rgend  -

welche  Fragen,  die  Sie  als  Gemeindebürger  interessieren  und  im

Zusamrnenhang  mit  meinem  Vortrag  stehen  noch  zu  /beantworten,  aber  ich

will  Sie  wirkli-ch  nicht  langweilen,  wenn  ich  vielleicht  noeh  eine

ausführli-chere  marstellung  dea  neuen  Statutes  ,gebqn  würde.

:Ich  habe  mich  nun  bemiiht  in  kurzen  Zügen  ein  historisches  aber  auch

ein  gegenwärtiges  Bild  unseres  Gemeinderechtes  zu  geben.  Eines  möchte




